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Lfd.
Nr.

Nach eich-
Meßgeräteart frist in 

Jahren
Anmerkungen

1 2 ä 4

27. Zugkraftprüfmaschinen 
als Zeit- und Dauer
standsprüfmaschinen

28. Universalprüfmaschinen 
mit statischer Kraftmeß
einrichtung für Zug- 
kraft-Druckkraft-Biege- 
versuche und mit Dreh- 
momentenmeßeinrich- 
tung

29. Pendelschlagwerke
30. Tiefziehprüfgeräte
31. Härtemeßgeräte nach 

Brinell, Rockwell und 
Vickers

32. Drehmomentenmeß- 
geräte. Brems 1 eistu ngs- 
meßgeräte

33 Viskosimeter
34. Flammpunktprüfer 

für Kohlewasserstoffe
35. Manometer (Manometer^ 

Vakuummeter. Mano
vakuummeter) mit elasti
schem Meßglied oder mit 
Flüssigkeitssäule

36. Blutdruckmeßgeräte

37 Flüssigkeitsthermo
meter. außer den von 
Ziff. 38 erfaßten Ther
mometern

38. Thermometer zum Mes
sen der Körpertempera
turen von Menschen und 
Tieren
a) Flüssigkeitsthermo

meter

b) Elektrische Thermo
meter

39. Heizwertbestimmer
40 Elektrizitätszähler für 

Gleichstrom mit Aus
nahme von elektroly
tischen Zählern

41 Elektrolytische Zähler
42 Einphasen- und Mehr

phasen-Wechselstrom
zähler
a) die ohfie Meßwandler 

verwendet werden,
b) die in Verbindung 

mit Meßwandlern 
verwendet werden

43 Meßwandler für Elektri
zitätszähler

44. Meßsätze aus Zählern 
und Wandlern

45. Lautstärke- und 
Geräuschmesser

46. Audiometer
47. Ultraschalleistungs

messer

2

I

1
1
1

1

2

— Dürfen im Inland nur 
geeicht in den Handel 
kommen.

— Dürfen nur geeicht 
in den Handel 
kommen.

2

2
4 Zu 40 bis 44:

Es gilt die An
merkung zu Ziff. 13.

10

5

15

5

2

1
2 Eichpflichtig nur bei 

Verwendung im Ge
sundheitswesen.

Meßgeräteart
Nacheich
frist in Anmerkungen 
Jahren

1 2 о 4

48. Marinechronometer 3
49 Armband- und Taschen- —

Chronometer (Beobach
tungsuhren)

50. Stoppuhren 2
51. Polarimeter — Eichpflichtig nur bei

52. Saccharimeter

Verwendung im Ge
sundheitswesen.

53. Strahlenschutz- 2 Zu 53 bis 55:
meßgeräte Dürfen im Inland nur

54. Taschen dosimeter

geeichijn den Handel 
kommen.

55. Röntgendosimeter 2

Zweite Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über das Meßwesen.

Vom 15. August 1961

Um bis zur Erarbeitung der erforderlichen TGL für 
alle üblicherweise verwendeten Schankgefäße und Ge
tränkeflaschen die durch das Außerkrafttreten des Maß- 
und Gewichtsgesetzes notwendigen Regelungen zu tref
fen und die in die TGL aufzunehmenden meßtech
nischen Anforderungen bekanntzugeben, wird auf 
Grund des § 11 der Verordnung vom 18. Mai 1961 über 
das Meßwesen (GBl. II S. 191) folgendes bestimmt:

§ 1
Verwendung von Schankgefäßen und 

Getränkeflaschen als Maße

(1) Gefäße zum Verabreichen der im Abs-. 2 genannten 
Getränke in Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen 
(Schankgefäße) und Flaschen für diese Getränke dür
fen bei ihrer eigenen Füllung ungeeicht als Maß die
nen, wenn sie den Bestimmungen der §§ 2 bis 5 dieser 
Durchführungsbestimmung genügen. Für Schankgefäße 
gilt dies nur bei Verwendung im Zusammenhang mit 
dem Gaststättenbetrieb.

(2) Die durch die Regelung des Abs. 1 erfaßten Ge
tränke sind:

a) Bier;
b) Wein, weinähnliche und weinhaltige Getränke;
c) Trinkbranntwein aller Art;
d) Most und Obstsäfte aller Art;
e) alkoholfreie kohlensaure Getränke, Limonaden 

und ähnliche Getränke;
f) Milch, Milcherzeugnisse und Milchmischgetränke.

§ 2
Kennzeichnung der Schankgefäße

(1) Der Rauminhalt der Schankgefäße muß durch 
einen in angemessenem Abstand vom oberen Rand des 
Schankgefäßes angebrachten Füllstrich von mindestens 
1 cm Länge bezeichnet sein.

• 1. DB (GBl. П S. 437)


